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BezG - BezUgegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2018

1. (1)Das Ausmal der Vergutungen fur Dienstreisen der Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates richtet
sich nach den Vorschriften fir die Bundesbeamten der Allgemeinen Verwaltung, Dienstklasse IX, soweit in den
folgenden Absatzen nicht anderes bestimmt wird.

2. (2)Dienstreisen sind Reisen zu Plenar-, Ausschuf3-, Klub- und sonstigen Fraktionssitzungen des National- oder
Bundesrates, Klubtagungen von parlamentarischen Klubs oder Reisen im Auftrag des Prasidenten des National-
oder des Bundesrates. Fur Mitglieder des Bundesrates sind solche Dienstreisen auch Fahrten zu entsprechenden
Sitzungen der Landtage und deren Klubs. Entsprechendes gilt fiir die Rickreise. Die Gebuhr fir die Benltzung
des Schlafwagens oder des Flugzeuges ist gegen Vorweis der Schlafwagen- oder Flugkarte von der
Parlamentsdirektion zu verguten, wobei die Kosten des Flugzeuges nur dann zu verguten sind, wenn der
Fahrzeitausgleich gemal Abs. 7 unter Berulcksichtigung der Flugzeit berechnet wurde.

3. (3)Als Dienstort gilt der Wohnort des Mitgliedes. Reist jedoch das Mitglied tatsachlich vom Ort des Mittelpunktes
seiner politischen Tatigkeit ab oder zu diesem an, so gilt dieser Ort als Dienstort. Wird eine Dienstreise in einen
anderen Ort als

1. 1.nach Wien,

2. 2.in den Wohnort des Mitgliedes oder

3. 3.in den Ort des Mittelpunktes seiner politischen Tatigkeit
angetreten, so gilt je nachdem, von wo die Reise tatsachlich angetreten wurde, der Wohnort, der Ort des
Mittelpunktes der politischen Tatigkeit oder Wien als Dienstort.

4. (4)Benutzt das Mitglied fur die Dienstreise ein eigenes Kraftfahrzeug, gebuhrt ihm als Reisekostenvergitung die
Entschadigung nach § 10 Abs. 3 und gegebenenfalls Abs. 4 der Reisegebuhrenvorschrift 1955. Die Benutzung des
Kraftfahrzeuges anstelle des 6ffentlichen Verkehrsmittels wird nur dann vergitet, wenn kein entsprechend
zeitlich gunstiges offentliches Verkehrsmittel zur Verfligung steht.

5. (4a)Der Prasident des Nationalrates hat - soweit Mitglieder des Bundesrates betroffen sind, nach Anhérung des
Prasidenten des Bundesrates - nach Ricksprache mit den Mitgliedern der Prasidialkonferenz Richtlinien zu
erlassen, wonach aus Griinden der Verwaltungsvereinfachung oder der Kostenersparnis Pauschalierungen
vorgenommen werden kdnnen bzw. fir die Benltzung von Massenbeférderungsmitteln entsprechende Jahres-
oder Monatsstreckenkarten auszustellen sind; ein diesbezlglicher Vorschlag wird von einem Ausschul? erarbeitet,
der aus drei Wirtschaftstreuhdndern besteht, die vom Prasidenten der Kammer der Wirtschaftstreuhander
ernannt werden. Werden Jahres- oder Monatsstreckenkarten ausgestellt, entfallt fir die entsprechenden
Fahrtstrecken der Anspruch nach Abs. 4.

6. (5)Liegt der Wohnort oder der Ort des Mittelpunktes der politischen Tatigkeit eines Mitgliedes auRRerhalb Wiens,
gebuhrt ihm auf Antrag an Stelle von Nachtigungsgebiihren fiir Ubernachtungen in Wien der Ersatz der
Wohnkosten, hochstens jedoch pro Kalendermonat im AusmalR von zehn halben Nachtigungsgeblihren mit dem
im 8 13 Abs. 7 erster Satz der Reisegebuhrenvorschrift 1955 angefuhrten Zuschlag.
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1. (6)Soweit die Reisegebuhrenvorschrift 1955 Dienstreiseauftrage oder das Ausmal3 von Anspriichen an die
Entscheidung des zustandigen Bundesministers oder des Bundeskanzlers bindet, tritt der Prasident des
Nationalrates an die Stelle des zustandigen Bundesministers und des Bundeskanzlers.

2. (7)Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates, die wegen der Entfernung ihres Wohnortes von Wien und
der dadurch bedingten zusatzlichen zeitlichen Inanspruchnahme bei der Austibung des Mandates als
unselbstandig Erwerbstatige ihre berufliche Arbeitsleistung ganz oder teilweise einstellen oder die als selbstandig
oder freiberuflich Erwerbstatige einen bezahlten Vertreter oder Betriebsfuhrer bestellen, erhalten einen
Fahrzeitausgleich.

3. (8)Die Parlamentsdirektion hat nach Angelobung des Mitgliedes des Nationalrates oder des Bundesrates - bei
spaterem Eintritt der Voraussetzungen des Abs. 7 ab diesem Zeitpunkt - festzustellen, wie lange das Mitglied des
Nationalrates oder des Bundesrates bei Berucksichtigung der tatsachlichen Verkehrsverhaltnisse durchschnittlich
zur Anreise vom Wohnort oder vom Mittelpunkt der politischen Tatigkeit nach Wien benétigt, wobei das unter
Bertcksichtigung der Erfordernisse der politischen Tatigkeit fur das Mitglied des Nationalrates oder des
Bundesrates zeitlich glinstigste Verkehrsmittel zugrunde zu legen ist. Auf Grund dieser durchschnittlichen
Anreisezeit ist das Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates mit Bescheid in Zeitzonen einzustufen.
Zeitzone 1 gilt fUr eine Anreisezeit von bis zu einer Stunde, Zeitzone 2 fiir eine Anreisezeit von mehr als einer
Stunde bis zu zwei Stunden. Fur jede zusatzliche Stunde der Anreisezeit ist eine weitere Zeitzone mit
fortlaufender Numerierung vorzusehen. Bei einer wesentlichen und dauernden Anderung der fiir die Einstufung
malgeblichen Verhaltnisse erfolgt auf Antrag des Mitgliedes des Nationalrates oder des Bundesrates oder von
Amts wegen eine Neueinstufung.

4. (9)Der Fahrzeitausgleich gebuhrt in der Hohe der durch 173,2 geteilten Summe des Gehaltes eines Beamten der
Allgemeinen Verwaltung der Gehaltsstufe 5 der Dienstklasse VII und der fur diesen vorgesehenen
Verwaltungsdienstzulage in der Zeitzone 1 und erhéht sich flr jede zusatzliche Zeitzone um denselben Betrag.
Der sich daraus ergebende Betrag ist mit der Anzahl der Fahrten, an denen durchschnittlich in einem
Kalenderjahr pro Monat Plenar-, AusschuB- oder Klubsitzungen stattfinden, zu vervielfachen und gebihrt
monatlich, wobei Hin- und Ruckreise zu berucksichtigen sind. Die der Berechnung zu Grunde zu legende Anzahl
der durchschnittlich in einem Kalenderjahr pro Monat stattfindenden Fahrten zu Plenar-, Ausschu3-, Klub- oder
sonstigen Fraktionssitzungen wird vom Prasidenten des Nationalrates - hinsichtlich der Mitglieder des
Bundesrates nach Anhérung des Prasidenten des Bundesrates - nach Ricksprache mit den Mitgliedern der
Prasidialkonferenz festgelegt.

5. (10)Mitglieder und Ersatzmitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarates erhalten bei Vorliegen
der Voraussetzungen des Abs. 7 einen Fahrzeitausgleich, dessen Bemessung die durchschnittliche tatsachliche
Anreisezeit vom Wohnort oder Mittelpunkt der politischen Tatigkeit zum Tagungsort der Parlamentarischen
Versammlung und die Anzahl an Tagen zugrunde zu legen ist, an denen durchschnittlich in einem Kalenderjahr
pro Monat Fahrten zu Sitzungen der Parlamentarischen Versammlung und ihren Ausschissen stattfinden. Hiebei
ist zu berucksichtigen, inwieweit diesem Mitglied oder Ersatzmitglied bereits ein Fahrzeitausgleich fur seine
Tatigkeit als Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates gebuhrt.

In Kraft seit 01.04.1997 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	Art. 3 § 18 BezG
	BezG - Bezügegesetz


